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Insofern ist es gerechtfertigt, mit einer Sozialhil-
feschwelle auch die Dunkelziffer – zumindest nähe-
rungsweise – herauszufiltern. Becker (2007) arbeitet 
bei ihren Berechnungen mit einer Mindesteinkom-
mensgrenze von 1.479 Euro, die deutlich über der 
SGB II-Grundsicherungsschwelle 2005 und der Sozial-
hilfeschwelle von 1.250 Euro für das Jahr 2003 liegt. 19

Erwartungsgemäß zeigen die berechneten Regel-
satzhöhen von Haushalten oberhalb der Sozialhilfe- 
schwelle – demnach approximativ ohne Sozialhilfe-
empfänger und Dunkelziffer – einen deutlich an-
dersartigen Verlauf als die Werte für Haushalte mit 
Einschluss von Haushalten unterhalb der Sozialhilfe-
schwelle. Aus Grafik 2.1 und Grafik 2.2 ergeben sich 
zwei Tendenzen: Die Kinderregelsätze von 0 bis unter 
14 Jahre liegen um 18 Euro oberhalb der Werte für 
Haushalte mit Einschluss faktischer Sozialhilfehaus-
halte. Des weiteren unterscheiden sich die Regelsätze 
der Haushalte mit Sozialhilfehaushalten für die Alters-

19	  vgl. Becker, Irene (2007): Konsumausgaben von Familien 
im unteren Einkommensbereich. Empirische Ergebnisse für 
Paarhaushalte mit einem Kind vor dem Hintergrund des gegenwärtigen 
Grundsicherungsniveaus.- Arbeitspapier Nr. 4 des Projekts „Soziale 
Gerechtigkeit“, J. W. Goethe Universität Frankfurt a. M., gefördert durch 
die Hans-Böckler-Stiftung, Frankfurt am Main; 

gruppe 14 bis unter 18 Jahre um gerade einmal 3 Euro 
von der Altersgruppe 6 bis unter 14 Jahre (Grafik 2.2). 
Entsprechend knickt die untere Kurve in Grafik 2.1 ab 
und stagniert (Haushalte mit faktischen Sozialhilfe-
haushalten), während die oberen Kurven weiterhin 
ansteigen. Der Verlauf der roten Kurve widerspricht 
der Lebenserfahrung, denn ohne Zweifel benötigen 
Jugendliche mehr für den privaten Verbrauch als Kin-
der.
 
Insofern rechtfertigt dieses Ergebnis das gewählte 
Verfahren, eine Mindesteinkommensgrenze in Höhe 
der Sozialhilfeschwelle als Filter zu nutzen, um Sozial-
hilferegelsätze ohne Zirkelschlüsse zu berechnen.

Grafik 2.2:	
Datenquelle: eigene Berechnungen.
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Bislang wurden die Verbrauchspositionen anhand 
der EVS für die gewählte Bezugsgruppe statistisch 
ermittelt. Mit dieser rein statistischen Methode kann 
nicht sichergestellt werden, dass alle Positionen wirk-
lich bedarfsgerecht sind. Aufgrund der schwierigen 
Einkommenssituation der Haushalte im untersten 
Quintil kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei 
einzelnen Positionen ein „Übersparen“ stattfindet und  
Bedarfe nicht mehr gedeckt sind. Entsprechend wird 
im folgenden der Frage „Reichen die ermittelten 
Bedarfspositionen aus, um den Kinderbedarf zu  
decken?“ nachgegangen.

3.1	� Überprüfung einzelner  
Bedarfspositionen anhand  
bedarfstheoretischer Überlegungen

Grundsätzlich existieren zwei Möglichkeiten, um Kin-
derbedarfe zu bestimmen: Zum einen über einen be-
darfstheoretischen Zugang und zum anderen über 
das statistisch messbare Verbrauchsverhalten von  
Familien unterer Einkommensschichten. Bedarfsthe-
oretische Zugänge zur Ermittlung von Regelsätzen 
finden sich etwa im Bereich Ernährung, Verkehr, Ge-
sundheit und Schulbedarf. Statistisch belegtes Ver-
brauchsverhalten von Familien bietet vor allem die 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS).  

Bei der Bestimmung des Existenzminimums besteht 
die Schwierigkeit im Schluss vom Verbrauch von Fami-
lien aus unteren Einkommensschichten auf einen Min-
destbedarf. Ohne Überprüfung auf Schlüssigkeit und 
der Hinzuziehung externer Daten besteht die Gefahr 
unzulässiger Zirkelschlüsse. Mit anderen Worten: Der 
zu beobachtende geringe Verbrauch von Haushalten 
in einzelnen Positionen lässt keine zwingenden Rück-
schlüsse auf den tatsächlichen Mindestbedarf zu. 

3. 	 Kritische Betrachtungen einzelner Verbrauchspositionen

An dieser Stelle wird das Problem einer Definition 
von Bedarf und Bedarfsgerechtigkeit deutlich. Der 
Paritätische orientiert sich dabei an einem relativen  
Armutsbegriff. Bislang bestand der sozialstaatliche 
und verfassungsrechtliche Konsens, den Begriff des 
menschenwürdigen Lebens nicht allein auf das phy-
siologisch Notwendige zu beschränken, sondern zu-
gleich auf „die jeweils herrschenden Lebensgewohn-
heiten und Erfahrungen“ zu beziehen. Mit anderen 
Worten: Der notwendige Lebensunterhalt umfasst 
mehr als das für die menschliche Existenz notwendige 
Minimum. Im Falle eines Sozialstaats ist ein Existenz-
minimum gemeint, das auch eine Mindestversorgung 
in den Bereichen Erziehung und Bildung, Gesundheit 
und Transport, Information und kulturelle Beteiligung, 
Rechtsschutz, soziale Kontakte und soziale Integration 
sicherstellen soll. 

3.2	� Auflistung und Begründung  
der Auffüllbeträge 

Zur Vermeidung von Zirkelschlüssen wurden alle Ver-
brauchspositionen der EVS auf Schlüssigkeit in drei 
Arbeitsschritten überprüft:

Test des Paritätischen auf Schlüssigkeit der 
Verbrauchspositionen:

(1) Identifizierung von Verbrauchssprüngen durch 
eine Betrachtung der Verbrauchshöhen aller Posi-
tionen. Hierbei wurde das unterste Quintil mit den 
vier weiteren Quintilen verglichen. 

(2) In einem weiteren Arbeitsschritt wurden die Be-
legungshäufigkeiten der Haushalte in den einzel-
nen Verbrauchspositionen und ihre Verteilung auf 
die Quintile betrachtet.   

(3) In den Positionen, in denen Brüche identifiziert 
werden konnten, wurden bedarfstheoretische 
Überlegungen zur Vermeidung von Fehlschlüssen 
herangezogen. 
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Anhand dieser Überlegungen wurden einige wenige 
Einzelpositionen „aufgefüllt“. Diese „Auffüllbeträge“ 
orientierten sich pragmatisch am nächst höheren 
Wert bzw. an der Höhe der Verbrauchspositionen des 
zweiten Quintils. Dieses Verfahren wurde tentativ ge-
wählt, obwohl – wie in den folgenden Beispielen deut-
lich wird –, auch dann nicht sicher von einer Bedarfs-
deckung ausgegangen werden kann.

Zur Illustration wird im folgenden die Abteilung  
„(01) Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke“ be-
trachtet. In den Grafiken 2.3, 2.4 und 2.5 sind alle fünf 
Einkommensquintile ohne Haushalte unterhalb der 
Sozialhilfeschwelle als Balkendiagramme für die täg-
lichen Kosten eines Kindes dargestellt. Zusätzlich sind 
zwei Linien eingezeichnet, die die Kosten der „Opti-
mierten Mischkost“ des Forschungsinstitutes für Kin-
derernährung (Dortmund)20 anzeigen: für den Kauf bei 
Discountern und den Kauf sowohl bei Discountern als 
auch in Supermärkten (im Verhältnis 1 zu 1). 

20	  Kerstin, Mathilde und Clausen, Kerstin (2007): Wie 
teuer ist eine gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche? Die 
Lebensmittelkosten der Optimierten Mischkost als Referenz für 
sozialpolitische Regelleistungen.- In: Ernährungs Umschau, 09/2007, 
S. 508-513

Das Forschungsinstitut hat einen Warenkorb für eine 
„ausgewogene Mischkost“ für Kinder und Jugendli-
che auf der Grundlage aktueller ökotrophologischer  
Erkenntnisse zusammengestellt. Nachfolgend wurden 
die Kosten für diesen Warenkorb ermittelt: Bei Lebens-
mitteldiscountern, bei Supermärkten und Bioläden. 
Der Paritätische bezieht sich bei seinen Überlegungen 
auf das Preisniveau der Discounter: Die „Discounter-
Linie“ beschreibt ein Verbrauchsniveau, das nach An-
sicht des Paritätischen nicht unterschritten werden 
sollte. Denn der Verbrauch liegt unterhalb der Grenze 
für eine ausgewogene Mischkost.

Im Vergleich der drei Grafiken 2.3, 2.4 und 2.5 ergibt 
sich folgendes: Das erste Quintil zeigt einen erkenn-
baren Verbrauchssprung zum zweiten Quintil hin, 
am deutlichsten in der Altersgruppe von 6 bis unter 
14 Jahre (Grafik 2.4). Dennoch zeigt sich in allen drei  
Altersgruppen: Die „Discounter-Linie“ der „Optimierten 
Mischkost“ wird nicht unterschritten. Entsprechend 
wurde auf eine Anhebung der Position „Nahrungsmit-
tel und alkoholfreie Getränke“ verzichtet.
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Grafik 2.3:  
Täglicher Nahrungsmittelverbrauch von Kindern von 0 
bis unter 6 Jahre. Darstellung des Tagesverbrauchs der 
fünf Einkommensquintile sowie jeweils aller Haushalte. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, Forschungsinstitut für 
Kinderernährung und eigene Berechnungen.

Grafik 2.4:  
Täglicher Nahrungsmittelverbrauch von Kindern von 6 
bis unter 14 Jahre, ansonsten wie Grafik 2.3.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, Forschungsinstitut für 
Kinderernährung und eigene Berechnungen.

Grafik 2.5:  
Täglicher Nahrungsmittelverbrauch von Kindern von 14 
bis unter 18 Jahre, ansonsten wie Grafik 2.3.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, Forschungsinstitut für 
Kinderernährung und eigene Berechnungen.
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3.3 	� Korrekturbedarf aus Sicht  
des Paritätischen 

Korrekturen wurden nur in Einzelfällen und entlang 
der dargestellten Überlegungen vorgenommen. Auf 
das Auffüllen einzelner Positionen wurde verzichtet, 
wenn die Fallzahlen für die Position zu gering oder kein 
deutlicher Sprung zwischen dem ersten und zweiten 
Quintil festzustellen war oder wenn bedarfstheore-
tische Anhaltspunkte – wie im oben geschilderten Fall 
bei Nahrungsmitteln – dagegen sprechen. Von einem 
deutlichen Sprung im Sinne eines Anhaltspunktes ist 
bei einer Differenz von über 50 Prozent zwischen den 
Verbrauchsausgaben des ersten und zweiten Quintils 
auszugehen. 

Für die Altersgruppe der 14- bis unter 18-Jährigen 
hat der Paritätische keine Positionen aufgefüllt. Hier 
ließen sich vor dem Hintergrund der bisherigen the-
oretischen Überlegungen keine Erhöhungen ein-
zelner Positionen rechtfertigen. Die Notwendigkeit, 
einzelne Verbrauchspositionen anzuheben, wurde 
im folgenden ausschließlich im Bereich „(09) Freizeit, 
Unterhaltung und Kultur“ beobachtet. Offenbar wird 
dieser Bereich von Familien mit niedrigen Einkommen 
genutzt, um zunächst weniger wichtige Positionen 
zugunsten elementar notwendigerer Ausgaben – wie 
beispielsweise im Bereich Gesundheit – einzusparen.

3.3.1	� Auffüllbeträge für die  
Altersgruppe bis unter 6 Jahre 

Bei der Altersgruppe der 0- bis unter 6-Jährigen hat 
der Paritätische die Verbrauchsposition für Bücher 
und Broschüren von den Ausgaben im ersten Quintil 
auf die Höhe des zweiten Quintils aufgefüllt. 

Position „Bücher und Broschüren“: Wie in der Gra-
fik 2.6 ersichtlich, ist ein deutlicher Ausgabensprung 
zwischen dem ersten und dem zweiten und allen 
weiteren Quintilen zu beobachten. Nach Ansicht des 
Paritätischen liegt hier ein unzulässiger Schluss vom 
Verbrauch auf den Bedarf vor.  

Vor dem Hintergrund bedarfstheoretischer Überle-
gungen ist diese Position für Klein- und Vorschulkinder 
von enormer Bedeutung: Damit sich Wortschatz, Gram-
matik und Satzbau von Klein- und Vorschulkindern 
entwickeln können, werden Mal- und Vorlesebücher 
benötigt. Aus diesen Gründen fördert das Familien-
ministerium zusammen mit der „Stiftung Lesen“ seit 
Anfang 2008 eine bundesweite Kampagne zur frühen 
Sprach- und Leseförderung.21 Wegen der sozial- und 
bildungspolitischen Bedeutung dieser Position wurde 
diese Verbrauchsposition auf die Höhe des zweiten 
Quintils angehoben

3.3.2	� Auffüllbeträge für die Altersgruppe 
von 6 bis unter 14 Jahre 

Für die Altersgruppe der 6- bis unter 14-Jährigen erge-
ben sich bei dieser Betrachtungsweise Auffüllbeträge 
für die Positionen „Datenverarbeitung und Software“, 
„außerschulischer Unterricht in Sport und musischen 
Fächern“ sowie für den „Besuch von Sport- und 
Kulturveranstaltungen“.22

  
Position „Datenverarbeitung und Software“: Seit 
Ende der 90er Jahre hat eine rasante Entwicklung 
bei der Ausstattung der Haushalte im Bereich der In-
formations- und Kommunikationstechnologie statt-
gefunden. Schon kurz nach der Jahrtausendwende 
waren mehr als die Hälfte der Menschen in Deutsch-
land online (38 Millionen Personen 2003). Bei Familien 
zeigt sich eine besonders hohe Ausstattung: Die Haus-
halte sind zu über 90 Prozent mit einem PC ausgestat-
tet und verfügen zu drei Viertel über einen Internet- 
anschluss. Auf PC und Internetanschluss können 
Schulkinder faktisch kaum noch verzichten. 23 In Gra-
fik 2.7 wird der Vorgang des Anhebens der ungenü-
genden Verbrauchsposition des ersten Quintils auf die 
Höhe des zweiten Quintils dargestellt.

21	   Stiftung Lesen: www.stiftunglesen.de  Projekte  
Elternservice  Lesestart  Das Projekt
22	  dies entspricht auch den Beobachtungen von Becker (2007),  
s. Fußnote 19
23	  vgl. Statistisches Bundesamt (Hg.) (2007): Entwicklung der 
Informationsgesellschaft. IKT in Deutschland, Ausgabe 2007.- Wiesbaden



23

Grafik 2.6:  
Monatliche Ausgaben der Haushalte für 
Bücher und Broschüren in der Altersgruppe 
von 0 bis unter 6 Jahren. 

Datenquelle: EVS 2003,  eigene Berechnungen.

Grafik 2.7:  
Monatliche Ausgaben der Haushalte für 
Datenverarbeitung und Software in der 
Altersgruppe von 6 bis unter 14 Jahren.

Datenquelle: EVS 2003, eigene Berechnungen.
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Position „Außerschulischer Unterricht in Sport oder 
musischen Fächern“: Musikschulen und das Engage-
ment in Sportvereinen und anderen Jugendorganisa-
tionen ergänzen den traditionellen Schulunterricht, 
kompensieren Mängel und vermitteln zusätzliche  
Fähigkeiten sowie soziale und personale Schlüssel-
kompetenzen. Dieser außerschulische Unterricht 
ist für die jeweilige Bildungsbiografie des einzelnen 
Schülers förderlich, erweitert seine Zukunftsperspek-
tiven und hat in den vergangenen Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnen.

Der 12. Kinder- und Jugendbericht konstatiert dabei 
eine deutliche soziale Ungleichheit im Bereich außer-
schulischer Bildungsangebote: Von den Heranwach-
senden aus Familien mit einem hohen sozialen Status 
sind über 75 Prozent in einem Verein organisiert, rund 
ein Fünftel von ihnen ist sogar in drei und mehr Ver-
einen. Dagegen gehören die Hälfte der Kinder und  
Jugendlichen aus Familien mit geringen ökono-
mischen, kulturellen und sozialen Ressourcen über-
haupt keinem Verein an. Für die Altersgruppe der 6- bis 
unter 14-Jährigen ist davon auszugehen, dass die Teil-
nahme an den in der Regel kostenpflichtigen außer-
schulischen Bildungsangeboten weitgehend durch 
die Eltern organisiert wird. Wenn Eltern angesichts 
eines ohnehin knapp bemessenen Haushaltsbudgets 
keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen in 
Form von Kursgebühren bzw. Mitgliedsbeiträgen ein-
gehen können, verschließen sich ihren Kindern und 
Jugendlichen damit grundlegende Chancen zum Bil-
dungserwerb.

Grafik 2.8 bestätigt, dass Haushalte aus dem  
dritten Quintil mehr als dreimal so viel Geld für  
außerschulischen Unterricht in Sport und musischen 
Fächern ausgeben als Haushalte aus dem untersten 
Quintil, Paare aus dem obersten Quintil fast viermal 
so viel. Im Sinne der Bildungs- und Chancengerechtig-
keit wurde daher der Betrag für das erste Quintil auf 
die Höhe des zweiten Quintils aufgefüllt.

Position „Besuch von Sport- und Kulturveranstal-
tungen bzw. -einrichtungen“: Mit dem Schulbesuch 
treten Kinder in einer neuen Art und Weise in die Welt 
ein und ihr Selbständigkeitsverhalten macht einen 
qualitativen Sprung. Sie erobern sich nicht nur die 
Schule sondern weiterreichende Freiheiten und Frei-
zügigkeiten im geographischen und sozialen Umfeld. 
In dieser Zeit sind die Austauschprozesse zwischen 
den Selbstbildungsfähigkeiten des Kindes und der 
Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten durch die 
kulturelle und soziale Umwelt wesentlich für die kind-
liche Entwicklung. Es bedarf der Bereitstellung einer 
anregenden Umgebung, in der unterschiedlichste 
Materialien zur Verfügung stehen, mit denen das Kind 
frei umgehen kann. Dafür muss den Kindern die Res-
source „Besuch von Sport- und Kulturveranstaltungen 
bzw. -einrichtungen“ in altersüblichem Maße zur Ver-
fügung gestellt werden. Auch hier ergab sich die Not-
wendigkeit, den Ausgabenbetrag des ersten Quintils 
anzuheben, wie dies Grafik 2.9 verdeutlicht.
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Grafik 2.8:  
Monatliche Ausgaben der Haushalte für 
außerschulischen Unterricht. 

Datenquelle: EVS 2003, eigene Berechnungen.

Grafik 2.9:  
Monatliche Ausgaben der Haushalte 
für den Besuch von Sport- und 
Kulturveranstaltungen. 

Datenquelle: EVS 2003, eigene Berechnungen.
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3.4	� Differenzierung der Einzelbedarfe: 
Besondere Einmalleistungen sowie 
Infrastruktur und Investitionsbedarf

3.4.1	 Besondere Einmalleistungen 

Mit der Umsetzung von Hartz IV wurden, bis auf we-
nige Ausnahmen, Einmalleistungen pauschaliert und 
in den Regelsatz integriert. Aber nur regelmäßig wie-
derkehrende einmalige Bedarfe wie z. B. Ausgaben für 
Bekleidung und Schuhe sind pauschalierbar. 

Eine Pauschalierung für die sogenannten langlebigen 
weißen Gebrauchsgüter, wie z. B. Waschmaschine 
oder Kühlschrank, ist nicht sinnvoll. Vielmehr wird 
hier von den Leistungsbeziehern erwartet, für die An-
schaffung dieser Güter zuvor eine Summe aus dem 
Regelsatz anzusparen. Die Lebenswirklichkeit spricht 
jedoch dagegen. In der Regel kann dies nicht oder nur 
unzureichend von den Familien geleistet werden. Dies 
trifft insbesondere auf Familien zu, die mehr als ein 
Jahr SGB II- bzw. SGB XII-Leistungen beziehen. Die im 
SGB II vorgesehene Darlehensvariante ist für diese An-
schaffung nicht sinnvoll, weil sie bei Rückzahlung zu 
einer Reduzierung der Regelsätze führt und damit ein 
erneutes Ansparen faktisch unmöglich wird. Es spricht 
somit vieles dafür, diese Güter und Dienstleistungen 
wieder außerhalb des Regelsatzes als einmalige oder 
atypische Leistungen zu gewähren. Der Schulbedarf 
von Kindern ist ein weiteres Beispiel für einmalige 
Leistungen im SGB II, die sinnvollerweise außerhalb 
des Regelsatzes erbracht werden sollten. 

Insgesamt haben die Erfahrungen der letzten Jahre 
gezeigt, dass ausschließlich wiederkehrende einmalige 
oder atypische Bedarfe pauschalierungsfähig sind. Da-
gegen sind folgende Bedarfe für eine Pauschalisie-
rung innerhalb des Regelsatzes nicht geeignet:

Nicht regelsatzgeeignet sind:

• �Ausgaben für Instandhaltung und 
Schönheitsreparaturen

• �Kühlschränke und Waschmaschinen 
sowie Reparaturkosten  

• Besondere Schulbedarfe 

• Nachhilfeunterricht

• Möbel, Einrichtungsgegenstände, Teppiche
• Anschaffung von Kinderfahrrädern

• Anschaffung von Fernseh- und Radiogeräten 

•
�Anschaffung von Software und 
Datenverarbeitungsgeräte

Würden diese Bedarfe als einmalige oder atypische 
Leistungen außerhalb der Pauschale gewährt, hätte 
dies Auswirkungen auf die Höhe des Regelsatzes.

In Grafik 2.10 sind die Verhältnisse anhand der Ergeb-
nisse der EVS 2003 dargestellt. Betragsmäßig bewegen 
sich die Einmalleistungen zwischen 21 und 34 Euro 
bezogen auf das Jahr 2003. Dies entspricht einem An-
teil von 8 bis 11 Prozent, wie sich das aus Grafik 2.11 
ergibt.
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Grafik 2.10:	
Zusammensetzung des Kinderregelsatzes: 
Regelleistungen, Infrastrukturmaßnahmen und besondere 
Einmalleistungen.

Datenquelle: eigene Berechnungen.

Grafik 2.11:   
Prozentuale Zusammensetzung des Kinderregelsatzes: 
Regelleistungen, Infrastrukturmaßnahmen und besondere 
Einmalleistungen.

Datenquelle: eigene Berechnungen.
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3.4.2	 Infrastruktur und Investitionsbedarf 

Die EVS und die Regelsatzpauschale enthalten einzel-
ne Verbrauchsgüter, die sowohl privat finanziert, als 
auch über die kostenlose Inanspruchnahme öffent-
licher Güter und Einrichtungen realisiert werden kön-
nen. Hierzu gehört z. B. der Bereich des öffentlichen 
Nahverkehrs, außerschulischer Sport- und Musikun-
terricht oder Kinderbetreuung. 

Infrastruktur und Investitionsbedarf:

Ausgaben für Individualverkehr•	
Außerschulischer Sport- und •	
Musikunterricht
Besuch von Sport- und •	
Kulturveranstaltungen 
Kinderbetreuung•	
Kursgebühren •	

Wenn sichergestellt werden könnte, dass diese Be-
darfe über bereitgestellte Infrastruktur abgedeckt 
werden, müssten sie ebenfalls nicht mehr Bestandteil 
des Regelsatzes sein. Von einer solchen infrastruktu-
rellen Versorgung von Kindern und Jugendlichen sind 
wir in Deutschland noch sehr weit entfernt. Faktisch 
bleiben damit aber die Ausgaben für Infrastruktur und 
Investitionsbedarf Bestandteil der laufenden Regel-
leistungen und nur die besonderen Einmalleistungen 
könnten, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllt sind, außerhalb des Regelsatzes gestellt werden.
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4.1	� Sozialpolitisch fragwürdige Folgen 
der Fortschreibung des Regelsatzes 
durch die Bundesregierung

Die aktuelle EVS stammt aus dem Jahre 2003, für den 
Regelsatz auswertbare Ergebnisse lagen Anfang 2006 
vor; die nächste EVS wird 2008 durchgeführt, Ergeb-
nisse werden erst 2010 erwartet. In § 4 der Regelsatz-
verordnung ist die Fortschreibung des Regelsatzes 
für die Zeiträume geregelt, in denen keine neueren 
EVS-Daten vorliegen: „Der Eckregelsatz verändert sich 
jeweils zum 1. Juli eines Jahres, in dem keine Neubemes-
sung der Regelsätze nach § 28 Abs. 3 Satz 5 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch erfolgt, um den Vomhundert-
satz, um den sich der aktuelle Rentenwert in der gesetz-
lichen Rentenversicherung verändert.“ Demnach ist die 
Fortschreibung des Regelsatzes an die des jeweils 
aktuellen Rentenwertes der gesetzlichen Rentenver-
sicherung gekoppelt. Mit Ausnahme der erstmaligen 
Festsetzung des Regelsatzes zum 1. Januar 2005 wird 
nach § 20 SGB II die Regelleistung der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende jeweils zum 1. Juli eines Jahres 
entsprechend der Entwicklung des Rentenwertes an-
gepasst (vgl. Tabelle 3.1). 24

Der Gesetzgeber ist der Ansicht, dass der Rentenwert, 
„der auch in den letzten Jahren die Fortschreibung der 
Regelsätze bestimmt“ habe, „nicht zu relevanten Ab-
weichungen gegenüber einer statistisch ermittelten 
Bedarfsdeckung geführt hat. Der aktuelle Rentenwert 
ist eine eindeutig festgestellte Größe und sichert einen 
Gleichklang der sozialen Entwicklung“.25 Tatsächlich 
hatte die Bundesregierung mit dem Rentenversiche-
rungs-Nachhaltigkeitsgesetz 2004 versucht, solcher-
maßen die Rentenfinanzierungsprobleme aufgrund 
der demographischen Entwicklung zu lösen. Das Ge-
setz ist gemacht worden, um den Anstieg der Beitrags-
sätze zur Rentenversicherung zu begrenzen. Seit 2003 
entwickelte sich der Rentenwert nicht mehr weiter, 
vielmehr verharrte er im Wesentlichen auf dem Niveau 
von Mitte 2003, wie das aus Tabelle 3.1 ersichtlich ist. 

24	  Rentenwerte aus: Bundesratsdrucksache 206/04 „Verordnung 
zur Durchführung des § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(Regelsatzverordnung – RSV)“; Rentenversichertenbericht 2005, 
S. 73; Bundestagsdrucksache 16/9100 „Entwurf eines Gesetzes zur 
Rentenanpassung“ (07.05.2008)
25	  Bundesratsdrucksache 206/04 

Zeitpunkt

Entwicklung des 
Rentenwertes 2004 bis 

2007
Regelsatz

Änderung
in %

Kumulativ
in %

Gerundet 
in Euro

1. Juli 2004 0,00 100,00 345

1. Januar 2005 0,00 100,00 345

1. Juli 2006 0,00 100,00 345

1. Juli 2007 0,54 100,54 347

1. Juli 2008 1,10 101,65 351

Tabelle 3.1:	
Fortschreibung des Regelsatzes anhand des Rentenwertes.

Datenquelle: s. Fußnote 24.

Würde der Regelsatz weiterhin streng an den Renten-
wert gebunden, sänke der Realwert des Regelsatzes 
zwangsläufig von Jahr zu Jahr stärker ab, hervorgeru-
fen durch die jährliche Preisentwicklung. Die Bundes-
regierung hat den Rentenwert zum 1. Juli 2007 um 
0,54 Prozent erhöht: der Regelsatz stieg von 345 Euro 
auf 347 Euro. Diese Erhöhung von zwei Euro bewegt 
sich ganz offensichtlich unterhalb der auf den Regel-
satz bezogenen Preisbewegung zwischen 2006 und 
2008; wobei zu beachten ist, dass der Regelsatz no-
minal zwischen 2003 und Mitte 2007 nicht verändert 
wurde und 345 Euro betrug. Entsprechendes gilt für 
die Erhöhung zum 1. Juli 2008, bei der der Regelsatz 
auf 351 Euro angehoben wurde.

4. 	 Kinderregelsätze und Preisentwicklung 2003 bis 2008
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Die erste Preiswelle zu Anfang des Jahres 2007 war 
durch anziehende Energiepreise verursacht. Nach-
dem die Lebensmittelpreise jahrelang stagniert hat-
ten oder nur moderat gewachsen waren, erlebt der 
Verbraucher seit Anfang 2007 steigende Preise bei 
einzelnen Produktgruppen, seit Ende 2007 haben die 
Lebensmittel den allgemeinen Preisindex überholt. 
Wie die Indizes des Statistischen Bundesamtes und 
die Grafik 3.1 exemplarisch zeigen, lagen den Medien-
berichten über Preissteigerungen nicht nur „gefühlte“ 
Preisbewegungen zu Grunde – vergleichbar der Situ-
ation 2002 nach Einführung des Euro –, sondern reale 
Mehrausgaben der Verbraucher. Hierfür sind die stark 
angestiegenen Energiepreise verantwortlich (Strom in 
Grafik 3.1).26 

26	  vgl. Bundestags-Drucksache 16/6296 (05.09.2007), 
„Verbraucherpreisanstieg bei Milchprodukten“

Grafik 3.1:  
Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien 
Getränken, Strom und Gesundheitspflege im Vergleich zum 
allgemeinen Preisindex. . 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt August 2008
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4.2	� Entwicklung eines regelsatz- 
spezifischen Preisindexes

Insgesamt ist eine Fortschreibung des Regelsatzes 
anhand des Rentenwertes sozialpolitisch höchst pro-
blematisch: Sachgerechter wäre es, den Regelsatz an 
die Preisentwicklung anzukoppeln. Das Ergebnis wäre 
„preissteigerungsneutral“, insbesondere auch gegen-
über gesetzgeberischen Maßnahmen wie im Falle der 
Gesundheitsausgaben (Preisindexanstieg durch das 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz 2004, s. Grafik 
3.1) oder einer Anhebung der Mehrwertsteuer um 
drei Prozentpunkte am 1. Januar 2007. 

Tabelle 3.2: 	
Preisindex des Statistischen Bundesamtes und Preisindex 
des Regelsatzes. 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen

Abteilung 
Nr.

Waren und Dienstleistungen

Gewicht der Abteilungen in %

Statistisches 
Bundesamt

Bund
Regelsatz

2006/2008

01 Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 10,3 31,6

02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren 3,7 5,3

03 Bekleidung und Schuhe 5,5 9,9

04 Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung 30,3 7,5

05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte und 
Haushaltsgegenstände 6,9 7,1

06 Gesundheitspflege 3,5 3,7

07 Verkehr 13,8 4,5

08 Nachrichtenübermittlung 2,5 8,8

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur 11,1 11,4

10 Bildungswesen 0,7 0,0

11 Beherbergungs- u. Gaststättendienstleistungen 4,7 2,4

12 Andere Waren und Dienstleistungen 7,0 7,8

Summe 100,0 100,0

Allerdings kann man den Regelsatz nicht einfach mit 
Hilfe des amtlichen Preisindexes anpassen. Beim amt-
lichen Preisindex werden Waren und Dienstleistungen 
anders gewichtet als bei der Regelsatzberechnung. So 
deckt der Regelsatz weder Wohnkosten ab noch viele 

Verbrauchskosten im Bereich Verkehr, entsprechend 
differieren die Prozentanteile der Warengruppen 04 
und 07 beim amtlichen Preisindex und beim Regelsatz 
(Tabelle 3.2). 
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Mit anderen Worten: Es ist notwendig, anhand amt-
licher Preisindizes einzelner Produktgruppen einen 
regelsatzspezifischen Preisindex zu entwickeln, der 
der Zusammensetzung des Regelsatzes entspricht.  
Tabelle 3.3 führt beispielhaft die Preisindizes des Stati-
stischen Bundesamtes für 12 Gruppen auf. Um die un-
terschiedliche Preisentwicklung der 12 Warengruppen 
darzustellen, wird dort der jeweilige Preisindex für die 
Jahresdurchschnitte 2003 bis 2007 aufgelistet. Einer 
starken Preisentwicklung in der Abteilung 06, Gesund-
heitspflege, stehen andere gegenüber, die moderat 
verlaufen – beispielsweise bei Einrichtungsgegen
ständen. Bei Abteilung 08, Nachrichtenübermittlung, 
oder Abteilung 03, Bekleidung und Schuhe, haben die 
Preise sogar deutlich nachgegeben. 

Abteilung 
Nr.

Preisindizes für Waren und 
Dienstleistungen

Preisindizes Jahresdurchschnitte 
umgerechnet auf 2003 = 100

2004 2005 2006 2007 Juli 2008

01 Nahrungsmittel, alkoholfreie 
Getränke 99,6 100,1 102,0 105,0 112,6

02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren 106,9 116,0 120,0 123,7 126,1

03 Bekleidung und Schuhe 99,3 97,4 96,5 97,4 94,9

04 Wohnen, Energie, Wohnungs-
instandhaltung 101,5 104,4 107,4 109,2 114,1

05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
und Haushaltsgegenstände 99,8 99,6 99,6 100,7 101,8

06 Gesundheitspflege 119,2 121,5 122,5 124,2 125,4

07 Verkehr 102,4 106,7 109,7 113,3 121,7

08 Nachrichtenübermittlung 99,2 97,8 94,9 95,1 89,2

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur 99,0 99,1 99,2 99,9 99,4

10 Bildungswesen 103,3 105,6 108,3 132,3 147,9

11 Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen 100,8 101,8 103,0 105,7 110,1

12 Andere Waren und 
Dienstleistungen 101,4 102,3 103,3 105,5 108,3

Gesamtindex Deutschland 
(Wägungsschema Statistisches Bundesamt) 101,6 103,6 105,4 107,7 111,1

Tabelle 3.3: 	
Jahresdurchschnittliche Preisindizes der 12 Teilindizes, aus 
denen sich der amtliche Preisindex zusammensetzt, Daten 
bezogen auf 2003 = 100. 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen.
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Vergleicht man die unterschiedliche Zusammenset-
zung der Abteilungsgewichte innerhalb von Regel-
satz und Preisindex, so wird klar, dass jeweils ein ei-
genständiger Index entwickelt werden muss, um den 
Einfluss der Preisentwicklung auf den Regelsatz spe-
zifisch abzubilden. So unterscheiden sich die Anteile 
Nahrungsmittel (Abteilung 01), Wohn- und Energieko-
sten (Abteilung 04) sowie Verkehr (Abteilung 07) deut-
lich voneinander (Tabelle 3.2). Die drei Warengruppen 
weisen ebenso deutlich voneinander abweichende 
Preisentwicklungen auf.

Grundsätzlich ließe sich ein regelsatzspezifischer 
Preisindex, beispielsweise für Juli 2008, in Kombinati-
on von Tabelle 3.2 (Zusammensetzung Regelsatz) und 
der einzelnen Preisbewegungen der 12 Teilindizes aus 
Tabelle 3.3 errechnen. Wegen der Zusammensetzung 
des Regelsatzes müssen jedoch noch einige Beson-
derheiten und Fehlerquellen beachtet werden, die im 
Folgekapitel dargestellt werden.

4.3	 �Ergebnisse:  
Anpassung der Kinderregelsätze 
an die Preisentwicklung zwischen 
2003 und 2008

Das prinzipielle Vorgehen, wie aus Preisindizes und 
der Zusammensetzung des Regelsatzes ein regelsatz-
spezifischer Preisindex abgeleitet werden kann, wur-
de im vorangegangenen Kapitel erläutert. Wenn die 
einzelnen Verbrauchspositionen der EVS-Abteilungen 
anhand der 12 Preisindizes für Juli 2008 berechnet 
werden, so können insbesondere in denjenigen Be-
reichen Verzerrungen entstehen, in denen nur wenige 
Produkte als regelsatzrelevant bestimmt wurden. 

Die EVS 2003 weist für den Bereich (04) Wohnen, Ener-
gie, Wohnungsinstandhaltung insgesamt 22 Einzelpo-
sitionen aus, von denen die Bundesregierung lediglich 
drei für den Regelsatz anerkannt hat und die auch für 
die Berechnung von Kinderregelsätzen übernommen 
wurden. Wenn sich diese wenigen Positionen in ihrer 
Preisentwicklung deutlich von der Preisbewegung 
der gesamten Abteilung (04) mit den 22 Positionen 
unterscheiden, kann es zu nicht mehr tolerablen Ver-
zerrungen oder systematischen Fehlern kommen. 
Mit anderen Worten: Für jeden einzelnen Bereich des 
Regelsatzes muss überprüft werden, ob aus der spe-
zifischen Zusammensetzung des Regelsatzes Verzer-
rungen bei der Berechnung der Preisentwicklung ent-
stehen können.
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Der allgemeine Preisindex Bildung weist einen extre-
men Sprung im April 2007 auf, der durch die Einfüh-
rung von Studiengebühren in fünf Bundesländern 
(Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,  
Baden-Württemberg und Bayern) verursacht wurde. 
Die beiden Teilindizes „Kinderbetreuung“ und „Nach-
hilfe“ zeigen dagegen eine normale Preisentwicklung 
(Grafik 3.2). Daraus folgt, dass ein Preisindex für Bil-
dung, der auch Ausgaben für Studiengebühren ent-
hält, ungeeignet ist, um den Teilbedarf Bildung im Kin-
derregelsatz von 2003 auf Juli 2008 hochzurechnen. 
In diesem Falle wurde nicht der Preisindex für „(10) Bil-
dung“ genutzt, sondern die Teilindizes „Kinderbetreu-
ung“ und „Nachhilfe“ um den Bereich auf das Preis-
niveau Juli 2008 anzupassen (Tabelle 3.4). 271

27	  Im April 2007 führte die Einführung der Studiengebühr in fünf 
Bundesländern (Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und Bayern) zu einer Preiserhöhung im Bildungswesen 
von 28,5 % gegenüber April 2006 bzw. + 25,1 % gegenüber Mai 2007. 
Die Jahresteuerungsrate erhöht sich allein dadurch um 0,2 %-Punkte. 
Vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 16.05.2007, Internet www.
destatis.de

Wie sich aus Grafik 3.1 (s. Seite 30) ergibt, unterschei-
det sich die Indexentwicklung von Strom sehr deutlich 
von den durchschnittlichen Verbrauchsausgaben: ent-
sprechend wurde für den Bereich „(04) Wohnen“ die 
Preisentwicklung für „Strom“ und die Preisentwicklung 
für „Erzeugnisse und Dienstleistungen für die Instand-
haltung der Wohnung“ gesondert herangezogen, um 
den Bereich „(04) Wohnen“ zu bestimmen. Das andere 
Beispiel ist der Bereich „(10) Bildungswesen“. Hierzu ist 
in Grafik 3.2 die Entwicklung des allgemeinen Preisin-
dexes für Bildung sowie die beiden Teilindizes Kinder-
betreuung und Nachhilfe zwischen 2003 und Juli 2008 
dargestellt. 

Grafik 3.2: 
Entwicklung des Preisindexes für Bildung mit den beiden 
Teilindizes Kinderbetreuung und Nachhilfe. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, s. Fußnote 27, eigene Berechnungen.
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Tabelle 3.4: 	
Jahresdurchschnittliche Preisindizes der 12 Teilindizes 
mit Teilindizes in den Bereichen (04) Wohnen und (10) 
Bildungswesen. Daten bezogen auf 2003 = 100. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen.

Abt.
Nr. Bezeichnung der Abteilung

EVS 2003 
Jahres-
durch-
schnitt

Januar 
2005 Juli 2006 Juli 2007 Juli 2008

01 Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getränke 100,0 99,5 101,8 104,8 112,6

02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren 100,0 114,6 118,4 123,2 126,1

03 Bekleidung, Schuhe 100,0 97,0 94,5 95,8 94,9

04 Wohnen, Energie, 
Wohnungsinstandhaltung  

Erzeugnisse und Dienstleistungen 
für die Instandhaltung der Wohnung 100,0 102,8 107,7 109,5 114,1

Strom 100,0 107,5 112,9 120,6 128,8

05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
und Haushaltsgegenstände 100,0 99,6 99,1 100,5 101,8

06 Gesundheitspflege 100,0 121,2 121,8 123,1 125,4

07 Verkehr 100,0 103,1 112,1 115,0 121,7

08 Nachrichtenübermittlung 100,0 98,8 93,3 92,2 89,2

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur 100,0 97,3 98,9 99,4 99,4

10 Bildungswesen  

Kinderbetreuung 100,0 104,3 105,9 109,5 108,6

Nachhilfeunterricht und 
Kursgebühren 100,0 101,0 102,4 103,8 105,6

11 Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen 100,0 99,7 104,9 107,9 110,1

12 Andere Waren und Dienstleistungen 100,0 102,0 103,3 105,9 108,3
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Mit den geschilderten Differenzierungen der Preis- 
indizes, wie das in Tabelle 3.4 dargestellt ist, können 
die EVS Daten aus dem Jahre 2003 (Tabelle 3.5) für 
spätere Zeitpunkte preisangepasst hochgerechnet 
werden.

Tabelle 3.5: 	
Zusammensetzung der Kinderregelsätze und des 
Erwachsenenregelsatzes des Paritätischen anhand der EVS 
2003. Alle Angaben in Euro.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, EVS 2003 und eigene Berechnungen.

Abt.
Nr. Bezeichnung der Abteilung

Regelsatzzusammensetzung EVS 2003

von 0 bis 
unter 18 
Jahre

von 0 bis 
unter 6 
Jahre

von 6 bis 
unter 14 
Jahre

von 14 bis 
unter 18 
Jahre

nachrichtlich: 
Erwachsene

01 Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getränke 84,09 68,26 80,41 117,14 113,63

02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40

03 Bekleidung, Schuhe 36,52 34,15 40,13 33,72 35,31

04 Wohnen, Energie, 
Wohnungsinstandhaltung

Erzeugnisse und Dienstleistungen 
für die Instandhaltung der 
Wohnung

2,21 2,31 1,49 0,69 3,23

Strom 7,59 5,43 7,68 10,58 23,42

05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
und Haushaltsgegenstände 16,06 13,05 17,09 19,48 26,78

06 Gesundheitspflege 11,25 10,11 11,71 13,95 14,66

07 Verkehr 20,77 9,98 21,82 22,45 41,70

08 Nachrichtenübermittlung 23,68 22,89 24,56 24,72 41,40

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur *) 56,78 56,61 68,48 54,98 42,41

10 Bildungswesen

Kinderbetreuung 14,66 20,13 13,04 0,88 0,00

Nachhilfeunterricht und 
Kursgebühren 3,27 1,64 5,35 4,60 2,64

11 Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen 11,70 7,21 13,69 18,67 12,78

12 Andere Waren und Dienstleistungen 10,09 10,22 7,93 10,96 26,05

Summe 298,67 262,00 313,38 332,81 404,41

Summe (gerundet) 299 262 313 333 403**)

*)
**)

mit Auffüllbeträgen
Rundungsabweichung: Regelsatzverordnung nimmt Prozent-Rundungen innerhalb der Abteilungen vor
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In Tabelle 3.6 finden sich die Ergebnisse für Juli 2008. 

Abt.
Nr. Bezeichnung der Abteilung

Regelsatzzusammensetzung Juli 2008

von 0 bis 
unter 18 

Jahre

von 0 bis 
unter 6 

Jahre

von 6 bis 
unter 14 

Jahre

von 14 bis 
unter 18 

Jahre

nachrichtlich: 
Erwachsene

01 Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getränke 94,68 76,85 90,54 131,89 127,94

02 Alkoholische Getränke, Tabakwaren 0,00 0,00 0,00 0,00 25,72

03 Bekleidung, Schuhe 34,67 32,42 38,10 32,01 33,52

04 Wohnen, Energie, 
Wohnungsinstandhaltung          

Erzeugnisse und Dienstleistungen für 
die Instandhaltung der Wohnung 2,52 2,64 1,70 0,79 3,57

Strom 9,78 7,00 9,90 13,63 29,30

05 Innenausstattung, Haushaltsgeräte 
und Haushaltsgegenstände 16,35 13,28 17,40 19,82 27,40

06 Gesundheitspflege 14,11 12,68 14,69 17,50 18,38

07 Verkehr 25,27 12,14 26,55 27,32 50,40

08 Nachrichtenübermittlung 21,12 20,42 21,91 22,05 36,93

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur *) 56,44 56,27 68,07 54,65 41,81

10 Bildungswesen          

Kinderbetreuung 15,92 21,86 14,16 0,96 0,00

Nachhilfeunterricht und Kursgebühren 3,45 1,74 5,65 4,85 2,80

11 Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen 12,88 7,93 15,07 20,55 13,98

12 Andere Waren und Dienstleistungen 10,92 11,07 8,58 11,87 28,16

Summe 318,11 276,30 332,30 357,88 439,91

Summe (gerundet) 318 276 332 358 440

*) mit Auffüllbeträgen

Tabelle 3.6: 	
Zusammensetzung der Kinderregelsätze und des Erwach-
senenregelsatzes des Paritätischen; die Daten wurden an-
hand der Preisindizes aus Tabelle 3.4 und der Zusammen-
setzung der Kinderregelsätze (EVS 2003) in Tabelle 3.5 auf 
Juli 2008 hochgerechnet. Alle Angaben in Euro.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, EVS 2003 und eigene Berechnungen.
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Der genaue Verlauf der Indexentwicklung für die Kin-
derregelsätze sind in Grafik 3.3 zu beobachten. Dabei 
zeigt sich, dass die Preisindexentwicklung der Kinder-
regelsätze für 0 bis unter 6, 6 bis unter 14 und 14 bis 
unter 18 Jahre deutlich unterschiedliche Niveaus auf-
weisen, wenn man die Jahre 2007 und 2008 zugrunde 
legt. 

Dies ergibt sich zum einen aus der doch deutlich un-
terschiedlichen Zusammensetzung der einzelnen Kin-
derregelsätze und der Tatsache, dass ab Anfang 2007 
viele Warengruppen sehr stark gestiegen sind: Dies 
zeigt sich beispielsweise in Tabelle 3.4 (s. Seite 35), 
wenn der Bereich „(01) Nahrungsmittel“ für die einzel-
nen Jahre zwischen 2003 und 2008 verglichen wird, 
gleichartiges gilt für den Bereich „(04) Wohnen“ oder 
auch „(06) Gesundheitspflege“ und für den gesamten 
Bereich „(07) Verkehr“. In der Konsequenz hat somit 
jeder einzelne Kinderregelsatz und auch der Erwach-
senenregelsatz gewissermaßen eine eigenständige 
Preisentwicklung, die sich in Kurven ausdrücken, die 
immer weiter auseinander laufen, wie das in Grafik 3.3 
ab Januar 2007 zu beobachten ist. 

Grafik 3.3:  
Verbraucherpreisindex und Indizes Kinderregelsätze für 
die Altersgruppen 0 bis unter 6, 6 bis unter 14 und 14 bis 
unter18 Jahre.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen.
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In Grafik 3.4 können die allgemeine Preisindexent-
wicklung mit einem zusammengefassten Index für 
den Kinderregelsatz (0 bis unter 18 Jahre) und die Inde-
xentwicklung für Erwachsene (Paritätischer Vorschlag) 
und mit der Regelsatzanpassung der Bundesregie-
rung verglichen werden. Diese hatte Anpassungen 
im Juli 2007 und im Juli 2008 vorgenommen. Dabei 
ist sofort ersichtlich, dass die Anpassung des Bundes 
höchst ungenügend ist und von der Preisentwicklung 
ab Anfang 2006 gewissermaßen „überrollt“ wird. An-
ders ausgedrückt: Ohne eine geeignete Preisanpas-
sung der aus EVS 2003 abgeleiteten Regelsätze ist es 
offensichtlich nicht möglich, einen bedarfsdeckenden 
Regelsatz zu bilden. 

Grafik 3.4:  
Zusammengefasster Kinderregelsatz (0 bis unter 18 
Jahre) mit der Indexentwicklung Erwachsene (Vorschlag 
Paritätischer) und der Regelsatzanpassung der 
Bundesregierung Juli 2007 und Juli 2008.

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, s. Fußnote 24 und eigene 
Berechnungen.
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Alters-
einteilung

Paritätischer Vorschlag 2008 Bundesregierung

Regelsatz 
EVS 2003

Regelsatz 
Januar 2005

Regelsatz 
Juli 2006

Regelsatz 
Juli 2007

Regelsatz 
Juli 2008

Regelsatz 
2003 / 
Januar 
2005

Regel-
satz Juli 
2007

Regel-
satz Juli 
2008

unter 6 Jahre 262 263 265 270 276
  207          208    2116 bis unter 

14 Jahre 313 314 318 324 332

14 bis unter 
18 Jahre 333 334 339 346 358     276     278     281

Er wachsene 
(1. Person) 403 409 416 426 440      345     347     351

Die Entwicklung der bedarfsorientierten Kinderregel-
sätze und des Erwachsenenregelsatzes befindet sich in 
Tabelle 3.7. Dort sind auch die Regelsätze der Bundes-
regierung dargestellt. Dabei zeigt sich, dass die Paritä-
tischen Kinderregelsätze deutlich über den Ansätzen 
der Bundesregierung liegen, die die Kinderregelsätze 
als Prozentanteile vom Erwachsenenregelsatz ableitet 
(0 bis unter 14 Jahre: 60 Prozent; 14 bis unter 18 Jahre: 
80 Prozent). Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, 
dass die Bundesregierung sehr viel mehr Abschläge 
bei der Regelsatzbildung vorgenommen hat als der 
Paritätische, zum anderen wirkt sich aber auch die un-
genügende Anpassung an die Preisentwicklung aus, 
wie das schon zuvor bei der Diskussion um Grafik 3.4 
geschildert wurde. 

Tabelle 3.7: 	
Entwicklung der Paritätischen Kinderregelsätze und des 
Erwachsenenregelsatzes im Vergleich mit den Regelsätzen 
der Bundesregierung gemäß SGB II und Regelsatzverord-
nung. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, EVS 2003 und eigene Berechnungen.
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Im Kapitel 3.4 wurde geschildert, wie sich der Kinder-
regelsatzvorschlag des Paritätischen im Einzelnen zu-
sammensetzt: Neben den Regelleistungen enthält er 
– der Logik und Systematik des amtlichen Regelsatzes 
folgend – noch Pauschalen für die Inanspruchnahme 
von Infrastrukturleistungen und besondere Einmallei-
stungen. Allerdings besitzen die Regelleistungen mit 
drei Vierteln bis vier Fünfteln der jeweiligen Regelsät-
ze den größten Anteil. Die Verhältnisse bezogen auf 
Juli 2008 finden sich in Tabelle 3.8.

Alters-
einteilung

Regelsatz 
insgesamt

- darunter
Regel-

leistungen

- darunter 
Infrastruktur-

leistungen

- darunter 
besonde-
re Einmal-
leistungen

unter 6 Jahre 276 217 37 22

6 bis unter 
14 Jahre 332 250 47 35

14 bis unter 18 
Jahre 358 290 31 37

Prozentuale Zusammensetzung Kinderregelsatz

unter 6 Jahre 100 % 79 % 13 % 8 %

6 bis unter
 14 Jahre 100 % 75 % 14 % 11 %

14 bis unter 18 
Jahre 100 % 81 % 9 % 10 %

Tabelle 3.8: 	
Unterteilung der Kinderregelsätze des Paritätischen in Euro 
und in Prozent, unterschieden werden Regelleistungen, In-
frastrukturleistungen und besonderen Einmalleistungen; 
die Daten wurden anhand der Preisentwicklung (Tabelle 
3.4, s. Seite 35) von 2003 auf Juli 2008 hochgerechnet. 

Datenquelle: �Statistisches Bundesamt, EVS 2003 und eigene Berechnungen.
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